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Verhalten bei Bränden und 
sonstigen Gefahren 

 
 
 Um Sie vor Schaden zu schützen, müssen unbedingt die Anordnungen der 

Lehrkräfte befolgt werden. 
 

 Im Falle einer Gefahr erfolgt eine Durchsage über die Lautsprecheranlage. Folgen 
Sie unbedingt den Anweisungen. 

 
 Die Arbeit in Küchen und Werkstätten wird unverzüglich eingestellt. Herde, 

Durchlauferhitzer und Maschinen müssen ausgeschaltet werden. 
 
 Alle Schülerinnen und Schüler verlassen unverzüglich geordnet den Klassenraum 

und treffen sich geschlossen am vorgesehenen Sammelplatz. Dies soll kontrolliert 
und schnell, aber ruhig vor sich gehen. Fehlende Schülerinnen und Schüler sind 
den Lehrkräften zu melden. Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler muss 
bekannt sein! 

 
 Unbeaufsichtigte Schülerinnen und Schüler (Freistunde/Pause, Lehrkraft nicht 

anwesend oder ähnliches) begeben sich unverzüglich zum nächsten bekannten 
Sammelplatz und melden sich dort bei einer Lehrkraft einer anderen Klasse. 

 
 Kranken und benachteiligten Menschen ist Hilfestellung zu geben. 

 
 Die Lehrkräfte achten darauf, dass alle Schülerinnen und Schüler die 

Klassenräume verlassen und die Fenster geschlossen werden. Die Klassenräume 
sind abzuschließen.  

 
 In dem Fluchtwegeplan ist wegen der Übersichtlichkeit nur der zu bevorzugende 

Weg zu den Sammelstellen eingezeichnet. Es gibt immer mindestens zwei 
Fluchtwege! 

 
 Sind alle Fluchtwege durch Feuer oder starke Rauchentwicklung versperrt, bleiben 

die Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte im Klassenraum. Fenster und Türen sind 
geschlossen zu halten, Türfugen wenn möglich abzudichten, und hinter der 
verschlossenen Fensterscheibe ist durch Zeichen auf sich aufmerksam zu machen. 
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